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Information Gewässerraum
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Begrüssung durch Gemeindepräsidentin 
Verena Buol Lüscher

Speziell begrüssen wir:

 Saša Subak (Projektleiter Raumplanung der Metron AG)
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Ablauf

 Einführung in das Thema (Jos Bovens)

 Gesetzlicher Auftrag und

Umsetzung in der Nutzungsplanung (Saša Subak)

 Nutzung des Gewässerraums (Saša Subak)

 Besitzstandgarantie (Stefan Keller)

 Häufig gestellte Fragen (FAQs) (Jos Bovens)

 Fragen und Diskussion im Plenum

 Nächste Schritte / Abschluss
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Umsetzung Gewässerraum       
in der Nutzungsplanung

 Raum für Gewässer sichern
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Umsetzung Gewässerraum       
in der Nutzungsplanung

Die Gewässerräume dienen …

 der natürlichen Funktion der Gewässer

 dem Schutz vor Hochwasser

 der Gewässernutzung
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Gesetzlicher Rahmen 
Gewässerraum

Umsetzung Gewässerschutzgesetz
 Erläuterung Umsetzung Gewässerschutzgesetz

 Altes Recht: Gewässerabstand nach kantonalem Baugesetz

 revidiertes Gewässerschutzgesetz des Bundes (2011)

 Übergangsbestimmungen in der 
Gewässerschutzverordnung

 Festlegung Gewässerraum in der Nutzungsplanung

 Behandlung Bauprojekte und Ausnahmebewilligungen im 
Baubewilligungsverfahren
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Umsetzung Gewässerraum       
in der Nutzungsplanung

 Bestimmung Gewässerraum (Vorgehen und Regeln)

 In der Landwirtschaftszone und im Wald

 In den Bauzonen
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Umsetzung Gewässerraum       
in der Nutzungsplanung

Ausschnitt Bauzonenplan
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Umsetzung Gewässerraum       
in der Nutzungsplanung

Ausschnitt Kulturlandplan
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Aufhebung Uferschutzzone

 Wieso die Uferschutzzone aufgehoben wird und wo

 Positive Folgen der Aufhebung

 Überlagerung des Gewässerraums auf Grundzonierung

 Erhöhung der Ausnutzung (AZ) auf der Parzelle
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Aufhebung Uferschutzzone

 bisher

 mit Uferschutzzone

 Gewässerraum gemäss 
Übergangsbestimmungen

 neu

 ohne Uferschutzzone

 zusätzliche Bauzonenfläche

 definitiver Gewässerraum
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Neuer Gewässerraum  /
Übergangsbestimmungen

Gewässerraum gemäss
Übergangsbestimmungen

Bruggbach (bei 6 Meter Breite)

→34 Meter ([3 x 6m] + [2 x 8m])

Mosterbach (bei 2 Meter Breite)

→22 Meter ([3 x 2m] + [2 x 8m])

Gewässerraum gemäss    
neuer Nutzungsplanung
Bruggbach
→ 25 bis 26 Meter

Mosterbach
→ 14 Meter
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Neuer Gewässerraum  / 
Übergangsbestimmungen

Gewässerraum gemäss
Übergangsbestimmungen
Eingedolte Bäche
(bei 0.8 Meter Durchmesser)

→18.4 Meter ([2 x 8m] + [3 x 0.8m])

Gewässerraum gemäss    
neuer Nutzungsplanung
Eingedolte Bäche
→ 12.8 Meter ([2 x 6m] + [1 x 0.8m])
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Nutzung des Gewässerraums

 Gemäss Gewässerschutzverordnung, GSchV
(Art. 41c Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraums)

 Grundregeln im Gewässerraum:

 Im Gewässerraum sind keine Bauten oder Anlagen wie Gebäude, 
Plätze, Strassen, Zäune, Mauern, Terrainaufschüttungen usw. 
zugelassen.

 Im Gewässerraum dürfen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden.

 Merkblatt: «Leben im Einklang mit Gewässern»
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Nutzung des Gewässerraums
Ausnahmemöglichkeiten

Ausnahmemöglichkeiten 

gemäss Art. 41c GSchV, sofern keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen (seit 1. Mai 2017):

 standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende 
Bauten und Anlagen (Abs. 1)

 zonenkonforme Bauten und Anlagen in dicht überbauten 
Gebieten (Abs. 1 lit. a)

 zonenkonforme Bauten und Anlagen in Baulücken innerhalb 
von Wohnzonen

 Bauten und Anlagen, mit Besitzstandsschutz
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FAQ zu Bauten und Anlagen
im Gewässerraum

 Ausnahmemöglichkeiten                                                    
(gemäss Art. 41c GSchV, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen)

 zonenkonforme Bauten und Anlagen in Baulücken 
innerhalb von Wohnzonen

 Bei Ausnahmebewilligungen wird die Beeinträchtigung 
des Gewässerraums
individuell festgelegt
und bewilligt.
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FAQ zu Bauten und Anlagen
im Gewässerraum (1)

 Dürfen im Gewässerraum Bauten und Anlagen erstellt werden?

 Bauten und Anlagen dürfen ausserhalb des Gewässerraums bis an den 
Rand des Gewässerraums erstellt werden.

 Bewilligungsfreie Sitzplätze, Wege, Cheminées, Feuerstellen, 
Kleinstbauten, Mauern, Zäune, etc.  sind ausserhalb des Gewässerraums 
zu erstellen.

 Für Gebäudeerweiterungen und Umbauten im Gewässerraum werden 
Ausnahmebewilligungen im Einzelfall geprüft.

 Bei Ausnahmebewilligungen wird die Beeinträchtigung des 
Gewässerraums individuell festgelegt und bewilligt.

 Der Zugang zum Gewässer muss für Unterhaltsarbeiten gewährleistet 
sein.

 Für Bauten und Anlagen innerhalb des Gewässerraums ist eine kantonale 
Zustimmung erforderlich.
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FAQ zu Benutzung des
Gewässerraums (2)

 Wie darf ich den Gewässerraum nutzen:

 Die Gewässer dürfen als Freizeit- und Erholungsraum genutzt werden;

der Gewässerraum kann also als Spielfläche genutzt werden.

 Rasenmähen ist möglich.

 Eine intensive Bewirtschaftung ist nicht zugelassen.

 Die Pflege des Uferstreifens ist mit dem Gewässerschutzbeauftragten 

des Kantons abzusprechen
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Nutzung des Gewässerraums

 «Leben im Einklang mit Gewässern»
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Nutzung des Gewässerraums

 «Leben im Einklang mit Gewässern»
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Nutzung des Gewässerraums

 «Leben im Einklang mit Gewässern»
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Nutzung des Gewässerraums

 «Leben im Einklang mit Gewässern»
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Besitzstandsgarantie

 Kantonale Besitzstandsgarantie

für rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen

(gemäss BauG: Altrechtliche Bauten und Anlagen § 68 )

 Unterhalt und zeitgemässe Erneuerung

 angemessen Erweiterung, Umbau oder Zweckänderung

 Wiederaufbau bei Zerstörung durch Brand oder andere Katastrophen
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FAQ zu Besitzstandsgarantie
im Gewässerraum

 Besitzstandsgarantie für:

 Gärten?

 Kleinstbauten, die keine Baubewilligung benötigt haben?

 Was heisst rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen – wenn z.B. (noch) 

keine Baubewilligung nötig war, bzw. vor langer Zeit erstellt?
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Fragen / Diskussion

Die Runde ist jetzt geöffnet für weitere 
Fragen?
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Nächste Schritte

 15. Okt. 2024: allgemeine Informationsveranstaltung

 Öffentliche Auflage vom 21. Okt. bis 19. Nov. 2024

 Behandlung allfälliger Einwendungen inkl. 
Einwendungsverhandlungen

 Antrag zur Genehmigung der allgemeinen Nutzungsplanung 
an der Gemeindeversammlung

 Behandlung abgewiesenen Einwendungen auf Ebene Kanton

 Genehmigung durch den Regierungsrat
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Herzlichen Dank für 

Ihre Teilnahme und Ihr Interesse


